
Herrn 
███ ███  
██████ ████
█████ ▎
▎
Antwort nur per E-Mail an: 
██████████████████ 
 
 
 
„Akteneinsicht nach 406e StPO –  Anfrage nach dem Berliner 
Informationsfreiheitsgesetz, VIG“  
 
Ihre E-Mail vom 20. April 2023 
 
 
Sehr geehrter Herr ███, 
 
nach Maßgabe der §§ 1, 2 IFG Berlin ist der Anwendungsbereich des Gesetzes nicht 
eröffnet. 
Es wird lediglich eine allgemeine Rechtsberatung zu Vorschriften der StPO und des 
Kostenrechts gewünscht, die von hier nicht zu erteilen ist.  
Wenden Sie sich hierzu bitte an eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt, sofern Sie die 
Beantwortung Ihrer Fragen nicht aus allgemein zugänglichen Quellen (z.B. Internet, 
Kommentare zur StPO in entsprechenden Bibliotheken o.a.) herleiten können. Sofern sich 
Ihr Begehr auf ein konkretes Verfahren richtet stellen Sie Ihre Fragen bzw. Anträge bitte dort. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
▎
█ ▎
██ ▎
████████ ▎
▎
████ ▎
████▎
████████▎
▎

Der Leiter  
der Amtsanwaltschaft in Berlin  
 
 
 
 
 
Der Leiter der Amtsanwaltschaft in Berlin  
Kirchstraße 6 • 10557 Berlin 

 
 
Datum: 27. April 2023 
Bearbeiter:  █ ▎███ ▎▎
Telefon: █████ ▌▎█████▎
Telefax: █████ ▎▎██▎
Vermittlung: ▎█████▎▎▌▎
intern: █ ██▎
E-Mail: poststelle@aa.berlin.de 
 

Geschäftszeichen (bitte immer angeben):  
AA 1025 -4272-8 

 


